
Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen der internationalen Jugendbegegnung aus Mit-
teln des Bezirks Oberfranken 
 

1. Zweck der Förderung 

Die im Bezirksjugendring Oberfranken zusam-

mengeschlossenen Jugendverbände und an-

dere öffentlich anerkannte Träger der freien Ju-

gendhilfe, die auf Bezirksebene tätig sind, sollen 

in die Lage versetzt werden, Aktivitäten im Be-

reich der internationalen Jugendbegegnung 

durchführen zu können.  

2. Gegenstand der Förderung 

Förderfähig sind: 

• Besuche, Begegnungen und sonstige 

Veranstaltungen, die zum Verständnis 

der jeweiligen sozialen, kulturellen, 

wirtschaftlichen und politischen Ver-

hältnissen beitragen. 

• Jugendbegegnungen zwischen Jugend-

verbänden/anderen Trägern der Ju-

gendarbeit mit Jugendorganisationen 

aus dem Ausland 

• Betreuung von Jugendorganisationen 

aus dem Ausland, die sich auf Einla-

dung zuschussberechtigter Organisati-

onen (siehe 3.) im Bezirksgebiet auf-

halten. 

3. Zuwendungsberechtigte 

Antragsberechtigt sind die im Bezirksjugendring 

vertretenen Jugendverbände sowie andere öf-

fentlich anerkannte freie Träger der Jugendar-

beit auf Bezirksebene. 

4. Fördervoraussetzungen 

Voraussetzungen für die Förderungen sind: 

• Die Maßnahme dauert mindestens 5 

Tage (ohne An- und Abreise). 

• Die Partner:innen erarbeiten rechtzei-

tig miteinander ein Programm der Ver-

anstaltung. 

• Ein Gegenbesuch muss geplant sein. 

• Bei wiederholter Förderung der glei-

chen Begegnungsgruppe muss ein Ge-

genbesuch stattgefunden haben. 

• Durchführung eines Vorbereitungsse-

minars (-abends) sowie eine inhaltliche 

Nachbereitung.  

• Die Teilnehmer:innen sind in der Regel 

noch nicht 27 Jahre alt. 

• Mindestens eine Person im Leitungs-

team der Maßnahme soll über Erfah-

rungen in der internationalen Jugend-

arbeit verfügen. 

• Jede Partner:innengruppe stellt min-

destens ein Drittel der Teilnehmer:in-

nen an der Begegnung. 

• Eine Förderung aus Mitteln des Kinder- 

und Jugendplans des Bundes ist vor-

rangig auszuschöpfen.   

5. Umfang der Förderung  

5.1 Der Zuschuss beträgt bis zu 13 € pro Tag 

und Teilnehmer:in für Maßnahmen im In-

land (Teilnehmer:innen aus dem Ausland 

eingeschlossen) oder bis zu 75% der Fahrt-

kosten bei Maßnahmen im Ausland, höchs-

tens bis zur Höhe des Fehlbetrags. 

6. Antragsverfahren 

6.1 Antragstellung 

• Die Voranträge müssen von der Be-

zirksstelle des Jugendverbandes/des 

Trägers mittels Antragsformular bis 

spätestens 1. März inkl. Kosten- und Fi-

nanzierungsplan sowie Beschreibung 

und Programm der Maßnahme (mit in-

haltlichem und zeitlichen Ablauf) beim 

Bezirksjugendring eingegangen sein.  

• Gehen Anträge nicht fristgerecht ein, 

wird der Antrag abgelehnt. 

• Für die Antragstellung, inklusive Kos-

ten- und Finanzierungsplan sind aus-

schließlich die Formblätter des Bezirks-

jugendrings zu verwenden, ansonsten 

erfolgt keine Bearbeitung. Im Finanzie-

rungsplan sind auch die Einnahmen an-

derer Zuschussgeber:innen anzuge-

ben. 

6.2 Bewilligung 

• Der Bezirksjugendring entscheidet 

über die Bewilligung der Maßnahme  

nach Möglichkeit innerhalb von vier 

Wochen nach Vorliegen der Antrags-

unterlagen.  

• Der Bezirksjugendring bewilligt den Zu-

schuss im Rahmen seines Haushalts für 

das laufende Jahr.  

6.3 Verwendungsnachweis 

6.3.1 Der Verwendungsnachweis ist bis 8 

Wochen nach Durchführung der Ver-

anstaltungen, spätestens bis zum 30. 

11. des laufenden Jahres, mittels For-

mular einzureichen und 

6.3.2 muss folgende Unterlagen enthalten: 

• Tatsächliches Programm und Aus-

schreibung bzw. Veröffentlichung der 

Maßnahme 

• Zahlenmäßiger Nachweis der Einnah-

men und Ausgaben 

• Teilnehmer:innenliste 
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6.3.3 Auf Grundlage des Verwendungsnach-

weises bewilligt der Bezirksjugendring 

den Zuschuss in seiner endgültigen 

Höhe auf Basis des Vorbescheids. 

6.3.4 Der Bezirksjugendring behält sich vor, 

bei einer verspäteten oder nicht voll-

ständigen Abgabe des Verwendungs-

nachweises Kürzungen in der Förde-

rung vorzunehmen. 

6.4 Die Auszahlung erfolgt unmittelbar an den 

antragstellenden Jugendverband bzw. Trä-

ger. 

6.5 Prüfung 

Der Bezirksjugendring behält sich eine Be-

legprüfung vor. Die Belege sind fünf Jahre 

aufzubewahren.  

Ein Rechtsanspruch auf Fördermittel be-

steht nicht. 

6.6 Rückzahlungen 

Der Zuschuss ist zurückzuzahlen, sofern er 

nicht zweckentsprechend verwendet oder 

bis zum Ende des Bewilligungszeitraums 

verbraucht worden ist oder kein ordnungs-

gemäßer Verwendungsnachweis vorliegt. 

 

 

Beschlossen am 16.11.2001; aktualisiert am 

23.09.2022; beschlossen am 12.11.2022 

Gültig ab 01.01.2023 


